
Die litterariscbe Bedeutung des Monumentum
Aneyranum.

Der Zufall hat uns nur ein einziges Sohrift,werk von der
Hand des Gründers der römisohen Monarohie erhalten. Aber
dasselbe steht so eigenartig da und hat in der T.itteratnrge­
sohiohte einen so mächtigen Einfluss ausgeübt, dass es sich wohl
verlohnt seine Bedeutung näher ins Auge zu fassen. Der Wunsch
eines hiesigen Freundes veranlasst mioh was ich hierüber gefundell.
und seit Jahren mündlioh vorgetragen habe, in dieser Zeitschrift
darzulegen;

Die Nachrichten über den schriftlichen Nachlass des Augustus
bei Tacitus Ann. I 8. 11 Sueton 101 Dio LVI 32. 33 gehen
auf eine gemeinsame ausführliohe Quelle zurück, deren Dar­
stellung sich ungezwungen wieder zusammenfügen lässt1• Darnach
hat der Kaiser am 3. April 13n. Chr. 1) sein bürgerliches
Testament dictirtj 2) sein politisohes Testament eigenhändig auf­
gesetzt. Dazu kam 3) die Anordnung über sein Begräbnissj 4)
die nach dem 27. Juni 14 n. Chr. abgefasste Inschrift, die wir
an den Tempelwänden von Ancyra lesen; endlich 5) das eigen­
händig geschriebene breviarium imperii, die Rechensohaftsablage
über Finanzen und Armee. Sueton bezeichnet das erhaltene SCllli.ft­
stück als inilicem rerum a se gestarum, quem 'L'ellet incidi in aeneis
talJuZis guae ame Mausoleum statuerentur j Dio bemerkt ETETpa11'TO
• • . Ta ~PTa a ~11'paEE mXYTa, a Kat E~ xablX<;; O'TqAaS 11'pO~

T4J ~P4J41 a{l'ro\) O'TaeEiO'a~ &'vaTpa<pfjvm EKl~ElJO'EV. Die neueren?
Gelehrten sind wegen der Benennung in Verlegenheit. Der oft \
gebrauchte Ausdruok •politisches Testament' ist durohaus ver­
fehlt: das politische Testament des Kaisers war nach der Inhalts-

1 Vgl. W. HOl'lltmann, über die Quellen des Tacitus in den ersten
sechs Büchern derAnnalen, Marburg 1877. Der vel'lltorbene Verf. bat
in dieser Dissertation die Ergebnisse dargelegt, zu denen die durch
mehrE'J.·e Semester fortgesetzten Uebungen des historischen Seminars uns'
geruhrt hatten.
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angabe bei Dio an Ti~erius und de~ Senat gerichtet und sllhärfte
ihnen ein die Freilassungen zu beschränken, mit der Verleihung
des Bürgerrechts sparsam zu sein, die Verfassung aufrecht zu
halten, die Grenzen des Reichs nicht zu erweitern. Ebenso wenig
kann man die Inschrift von Ancyra emen 'Reohenschaftsbericht'
nennen: Rechenschaft legte der Kaiser der zuständigen Behörde
d. h. dem Senat in der an letzter Stelle angeführten Aufzeichnung
ab, klärlich hat eine Herzählung seinel' Ehren und Ruhmestitel
hiermit nichts zu thun. Sämmtliche flinf Schriftstücke, die im
fienat gemeinsam verlesen wurden, waren vom Kaiser im Hin­
blick auf seiner. bevorstehenden Tod aufgesetzt worden. Die Be­
stimmung jedes einzelnen ist deutlich erkennbar und dies gilt
auch von dem erhaltenen. So wenig Augustus seinem Nachfolger
0<1er dem Senat die Anordnung semes Begräbnisses überlassen
hat, that er dies bezüglich der Abfassung seiner Grabschrift.

handelt sich hierbei um mehr als einen Wortstreit : di~ ancy­
ranische Inschrift wird von allen Seiten als die wichtigste Ur­
kunde für die Geschichte der in ihr behandelten Feriode anerkannt,
die Eiusicht in ihren Zweck und ihre Bedeutung el'möglicht erst
den richtigen Gebrauohj mancherlei schiefe unbillige Urtheile sind
darauf zurückzuflihren, dass diese Vorfrage nicht erledigt wurde.
Als Grabsehrift habe ich das Manumentum Auoyranum verschie­
dentlich bezeichnet. Den Beweis rur die Richtigkeit dieser
Namengebung lieferte Barmann 1, dessen Ausfiihru~gen theils
begeistel'ter Zustimmung, theils Zweifel und Ablehnung begegnet
sind. Es liegt nicht in meiner Absieht das von Barmann Ge­
sagte zu wiederholen, sondern seiner an micl! gerichteten indirekten
Aufforderung entsprechend zu ergänzen. Dabei wird sich passende
Gelegenheit bieten die von Hirschfeld ll erhobenen Einwände zu
beseitigen.

Zunächst wird der Ort ins Auge zu fassen sein, an welchem
das Schriftstück gemll.ss der Verfügung seines Urhebers ange­
bracht worden ist. Sueton sagt vor, Dio am Grabmal: beide
sl1)(l Augenzeugen und ohne Zweifel. beide im Recht. Es war
eingegraben i1~ duabus akeneis pilis und diese müssen so gestanden
haben, dass das Fublioum die Schrift bequem lesen konnte. Bei
der Anlage des Mausoleums im J. 28 v. Chr. hatte Augustus

1 Bemerkungen zum schriftlichen Nachlasse des Kaisers Augustus,
Rectoratsprogramm Marburg 1884.

2 Wi()ner StucUen 1885 p. 170-174.
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das dazu gehörige Grundstüok Jedermann zugänglioh gemaoht
(Suet. 100 circurniectas siZvas ef ambuZationes Vnusum popuZi iam
tum pubUcarat), dem Kaisergrabe damit im Untersohied von Privat­
gräbern einen öffentliohen Charakter verliehen. Das Innere die
Grabkammer durfte selbstverständlioh nm' von Angehörige~ des
Kaiserhauses betreten werden; dagegen bot die hohe Steinmamll')
welohe den gewaltigen Bau trug, ausgedehnte Wandfläohen dar,
auf denen ausführliohe Gedenksohriften Platz fanden. Bl'Uohstücke
von solchen, die den Prinzen Gaius und Luoius Caesar gewidmet
waren, sind auf uns gekommen. Sie standen auf :Marmortafeln
mit denen die Wand bekleidet war. Ueberhaupt ist das Material
zur Anbringung von Grabsohriften duroh den Bau selbst gegeben)
sei es dass sie auf dem verbauten Stein, sei es dass sie auf ein­
gelassenen Steinplatteneingegraben werden. loh wüsste kein
Beispiel, dass wie im vorliegenden Fan Erztafeln hierfür gewählt
worden wären. Mit der Verwendung von Erz verbanden die
Römer den Begliff des Solennen Weihevollen: ehern sind die
Thore der Tempel, ehern die Sprache der Gesetze. ~~ährend

die Hellenen frühzeitig im Staatsleben zur wohlfeileren Stein­
schrift übergingen, hielten die Römer bis zur Auflösung des
Reichs am :Metall fest. Die Schrift dE!s todten Kaisers stellt6~.'

sich somit den Augen der Bürgerschaft in demselben feiel"lichen
Achtung gebietenden Gewande dar wie das Gesetz. Der Gesetz­
geber trägt Fürsorge, dass seine Erlasse ohne Mühe zur allge­
meinen Keuntniss gelangen: die Tafeln dürfen zu diesem Behuf
eine gewisse Höhe und Breite nicht überschreiten, werden mit
Nummern versehen an einander gereiht und stellen sich einzeln
wie die Columnen eines aufgerollten Buohes, insgesammt wie das
Buch selbst dar. Die Aufzeichnung des Augustus nimmt ungefähr
den Raum von zwei Tafeln der lex Iulia municipalis ein. Aber
während Sueton von Tafeln redet, wird in Ancyra das Original
Pfeilern zugewiesen, Beide Angaben lassen sich ungezwungen
dahin vereinigep, dass es nicht freistehende, sondern flach an die
Wand gelehnte Stelen gewesen sind. Aber merkwürdiger Weise
war der einheitliche untrennbare Inhalt auf zwei Stelen vertheilt,
während man dooh ebenso gut durch die Wahl einer breiteren
Stele mit zwei Schl'iftcolumnen allen Allforderungen an Raum
Lesharkeit und Zusammengehörigkeit hätte genügen können. Ohne
Zweifel haben die beiden Erzpfeiler eine Stelle eingenommen,
welche sie als engverbundene Hälften eines Ganzen sofort er­
kennbar machte. Das Mausoleum bot einen einzigen llierfül'
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ge~ignetenOrt zugleioh den a.usgezeiohnetsten am ganzen Gebäude,
nämlich den Eingang. Denken wir uns zwei Erzpfeiler an die
Thürpfosten angelehnt, so begreifen wir wie Hueton die Inschrift
vor, Dio die Inschrift am Mausoleum stehen lässt, wie jener von
Erztafeln, die Anoyraner von Erzpfeilern reden. .Die Anordnung

rin der Vorhalle des ancyranischen Tempels wo die Schrift die
Wandflächen zu beiden Seiten der Thür anfüllt, ist dem 1'ömischen
,Vorbild nachgeahmt.
- Auf der SIÜtze des Grabhügels erhob sich das eherne Stand­
bild des Erbauers weithin schauend über die von ihm gelenkte Stadt.
Wenn nun die Erzschrift mit den Worten beginnt: annosundevi­
ginti natus e.xercüum privata consilia et privata impensa comparavi
per quem rem pubUcam dominatione factionis oppressam in libertatem
vindicavi, so wusste jeder der lateinischen Zunge Kundige, wer
der Redner sei. Hirschfeld hält es methodisch verfehlt die Be­
zeichnung Grabschrift zu brauchen, C weil dieses Dooument als ein
in Form und Inhalt durchaus singuläres auftritt und daher nicht
einer be;jmmten Katego1ie von Denkmälern zugewiesen werden
darf'. Der Vordersatz ist richtig, findet aber seine Erklärung
in dem Umstand, dass eben kein zweiter römischer Bürger je eine

\ähnliche Stellung wie Augustus eingenommen hat. Im Uebrigen
geh1h't dies Denkmal nothwendig in eine allgemeine Kategorie,
weil sein Verfasser sich als BÜ1'ger hinstellt, als Bürger, nicht
wie in den Provinzen als Gott, betrachtet sein will, und kanu

,nU1' in diesem allgemeinen Zusammenhang völlig gewürdigt werden.
Sehen wir von der blossen Namennennung, die das EigentllUms­
reoht sichert ab, so verfolgt eine jede Grabschrift den Zweck
das Gedächtnis8 des Todten bei den Lebenden zu erhalten. Je
nach der Stellung, welche der Todte inne gehabt, wendet sie sich
an einen engeren und weiteren Les;rkreis, Für öffentliche Ver­
dieuste nimmt sie die Dankbarkeit der gesammten Bürgerschaft
in Anspruch und zählt deshalb alle diejenigen Thaten her, auf
die sich ihr Anspruch gründet. Freilioh hat in dieser Hinsicht
die Mode stark gewechselt. Das Familienbegräbni8s der Scipionen
lehrt wie die Sitte die Geschiedenen durch rühmende Inschriften
zu ehren bei der hellenisch gebildeten Aristokratie in Aufnahme
kommt. Da.s Elogium des Atilius Calatinus welches sich der
gleichen Wendungen bedient wie dasjenige des Eroberers von
Corsica (CIL. I 32) beweist, dass die Sitte nicht etwa auf das
Haus der Scipionen beschränkt blieb. Dann drihgt sie wie das
zu gehen pflegt, ftUS den oberen Schiohten der Gesellschaft in
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daa Volk und nun vollzieht sich eine beaohtenawerthe Wandlung.
Je redseliger seit der sullaniaohen Epoohe die Plebejer ihre
Tugenden und Verdienste preisen, desto einsilbiger wird der Adel.
Der vornehme Mann begnügt sich seinen Namen und Rang an­
zugeben, sucht duroh masslosen Aufwand die Aufmerksamkeit
der Vorübergehenden zu fesseln. Die Sohriftsteller klagen oft­
mals über die Unersehwinglichkeit der Miethen in Rom: Ange­
sichts der Ruinenpraoht möohte man fast meinen, dass ein an­
ständiges Begräbniss kostspieliger kam als die zeitliohe Wohnung.
In fusshohen Buohstaben wird verkündet wer der Inhaber Elei j

von seinen guten und grossen Thaten sohweigt die Insohrift still.
Der Rundbau der Caeoilia Metella und die Pyramide des Ceatius,
um an ein paar der bekanntesten Beispiele zu erinnern, erläutern
diese Riohtung. Augustus führte einen Umschwung herbei. Die
von ihm erriohtete Grabstätte liess an Grösse und Massenhaftig­
keit aUe bisherigen Schöpfungen Roms weit mnter sich und
wurde für ~die Zukunft vorbildlioh. Die Zeitgenossen 1 benannten
sie Mausoleum nach ihrem Muster in Karien das zu den sieben
Weltwundern gerechnet wurde; ein Jahrhundert später is't dh~se

überhaupt erst unter Augustus a.ufkommende Bezeichnung so ge­
wöhnlich geworden, dass sie schlechthin Grab bedeutet. Un4
dass det kaiserliohe Prunk den wetteifernden Luxus der Privat­
leute nioht abschreckte sondern ermunterte, braucht kaum gesagt
zu werden. Vorbildlioh wurde auch die Inschrift des Mausoleums.
Augustus war bemüht den gesohichtlichen Sinn des Volkes zu
weoken. Suet. 31 promitmum a diB immortalwus konOrem memoriae
duaum praestititqui imperium populiBomani em minimo ft'l,(uclmum
1·eddidissent. itaque et ope!ra auiusque manentibus titulis restituit
(Jt statuas omnium triumpkaZi effi,gie in ~Itraque fori sui portiau
dedicavit, professus edicto commentum id se ut ad illorum emempZar
et ipse dum viveret et insequentiurn aetatium prii~eipes emi{let'entur
a aivibus. Eine Anzahl Proben unterriohtet uns über Art und
Haltung der historisohen Elogien des Forum Augusti (CIL. I
p. 281 fg.). Damit stimmt vollständig überein die Inschrift am
Grabmal des Munatins Planous (Cel1sor 22 v' Chr.), welches das
schöne Vorgebirge von Gaeta krönt: Wilm. 1112 L. Munatius
L. f. L. n. L. pron. Plancus eonsul C(JU8or imperator iter21'm
septemvir epuZ0l2um, triumpkavit eiV Baetis, aedem 8aturni reeit de
manibis, agros divisit in Italia Beneventi, in GaUiq colonias dedumit

18trabo V 236 1'0 MaUlJIDAEIOV KaAOU!.lE.VOV vgl. Prop. III 1, 59.
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LUgudwnum et Raurwam. Sie fallt ein Paar Jahrzehnte vor
dem Monumentum .Ancyranum. Dieses führt eine andere Sprache:
wie der grösste Bürger der Republik ein Königsgrab nachge­
bildet, hat auch seine Spraohe den Pomp der Pharaonen und
Grosskönige sich angeeignet. Hirschfeld will die ancyranische
Inschrift als Grabschrift nicht gelten lassen, weil der Verfasser
in erster Person redet. Eine andere Form ist nach der ganzen

fuge der Dinge kaum denkbar. DasB .AUgnBtus nach seinem
Tode zum Gott erklärt werden musste, gehört zu den Grund­
gedanken seines Systems: einem Gott weiht man Tempel, keine
Grabschriften. Wollte er aber als Mensch zur NIlochwelt reden,
so .konnte er solches nur in erster Person thun, weil kein anderer
irdischer Mund der erhabenen .Aufgabe gewachsen war. So einzig
\dles Denkmal in der dis manibus-Wissensohaft da stebt, so unver­
kennbar sind doch die Spuren seines Einflusses. Er äussert sich
sofort in der ausführlichen Grabsohrift des 19 n. Ohr. gestorbenen
Sulpioius Quirinius, von der ein Bruohstück vorliegt. Nehmen
wir die Inschrift des Plautius aUS flavischer Epoche (Wilm. 1145),
so schwirrt es hier von grossen Zahlen von unbekannten Königen
und Völkern am Ende der. Welt genau so wie in der A.ufzeichnung
des .Augnstus. Das Grab der Oaeoilia Metella an der Via .Appia Ilnd
das des Plautius Silvanus an der Tiburtina sind nach dem nämlichen
Muster angelegt: die Vergleichung ihrer beiderseitigen.Aufschriften
veranschaulioht die Entwioklung eines Jahrhunderts auf diesem
Gebiet. In ganz entspreohender Weise lässt ~ie sich an dem
lehrreichen Material welches Pompeji bietet, verfolgen. Weiterer
Nachweise bedarf es nicht: ohnehin liegt es in menschlichen Ver­
hältnissen begründet, dass die von den Höhen ausgehenden A.n­
regungen immer weitere Kreise der Gesellschaft ergreifen.
r Die .Aufzeichnung des Augustus ist keine memoria vitae,
kein Bericht über sein öffentliches Leben und Wirken, wie Hirsch•

. feld annimmt. Es ist unzulässig ihr eine meisterhafte Verschleierung
der Tbatsaohen vorzuwerfen 1. Niemand macht dem Scipio Bar­
batlls zum Vorwurf, dass sein Elogium den missglüokten Angriff
auf, Sardinien übergeht. Für uns ist die Varusschlacht weitaus
das anziehendste Ereigniss auS der Regierung des Kaisers; aber

1 Am Wenigsten hätte Hirscbfeld den Sa.tz GermanUtlll qua in­
cZtulit OceanU8 ad ostiUlII AZbis f/,u11linis pacavi als Beleg fÜt· die Ver­
schleierung al1filhren sollen; denn die deutsche Küste blieb ja auoh
nach der Niederlage des Varus unter römischer Botmässigkeit.
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i dasselbe am Mausoleum beschrieben oder erwähnt zu finden,
\ dürfen wir vernünftiger Weise nioht verlangen. Das Thema einer
\römisohen Grabsohrift ist die glofia: schon die Consuln des dritten
Jahrhunderts v. Chr. behaupten jeder um die Wette .der beste
}[ann der Bürgerschaft gewesen zu sein. Dies Thema hebt mit
den ersten Worten des Augustu!l an und klingt mit den letzten
Worten aus. Hinchfeld meint eine Grabsohrift könne unmöglioh
mit den Worten geschlossen haben eum sCfipsi ltace annum ageba/m
seJ1;uagensumum sextum. In Wirkliohkeit - man brauoht sioh
daooi nicht auf den römisohen Standpunkt zu besohränken, sondern
mag getrost den Standpunkt der aUgemeinen Weltgesohiohte ein­
nehmen ist dies das Ausserordentliohste an der Laufbahn des
Augtstus dass er 58 Jahre hindurch als .Magistrat der Republik
gesolaltet hat. Wenn das Gesohiok ihm weitere Jahre bescheert,
neue ungewöhnliche Ehren auf sein Haupt gehäuft hätte, würde
der Text wahrsoheinlioh geändert worden sein. Aber über die
ursprüugliobe Abfassungszeit und die naohträgliohe Redaotion des
Sohriftitüoks lassen sioh keine stiohhaltigen Vermuthungen auf­
steUen: für uns datirt es in seiner gegenwärtigen Gestalt aus
den letzten Lebensmonaten des Kaisers. Es wendet sioh nioht an
den engeren Kreis der Familie der Freigelassenen und Fl'eunde,
sondern an die gesammte Bürgersohaft, aber nur an diese..
Augustus .rühmt sioh seiner W ohlthaten gegen das römisohe Volk;'
seine Wollthaten gegen die Massen im Reioh rühnit die (je­
sohiohte. Augustus zählt die Weihen hel', welohe die Staatskirohe
über seine Person ausgesohüttet hatte; dass er von den Provinzen
als Gott verehrt wurde, dass seine Tempel .in vielen Städten
Italiens prt.ngten, lesen wir hier nicht. Der Inhalt is.t damit
genau umsollrieben : er besohränkt allf die der Bürgerschaft
geleisteten Dienste und die von dieser empfangenen Auszeiohnungen. ,.'
Dass dabei ler Feldherren und Gehiilfen des Kaisers keine Er-'
wähnung ges~hieht,ist in der Ordnung: sie waren am gehörigen
Ort duroh eigene Denkmäler und Insohriften geehl·t worden. .Mit
den Söhnen h..t es eine andere Bewandtniss. Die Nennung des
Tiberius o. 27, 30, des Gaius o. 27, namentlioh das 14. Kapitel
von der Erhebung des Gaius und Luoius Caesar zu principes
iuventutis hängt mit dem dynastisohen Endziel seiner Politik
zusammen: in den Söhnen wird der Vater geehrt; in seinem
Sinne erbt das ihm gesohenkte und so glänzenq gereohtfertigte
Vertrauen von selbst auf die' Söhne Der Prinoipat ist un­
auflöslioh mit dem Namen des Augustus verbunden, der Ruhm
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des' Urhebers preist zugleich das Werk und hat sich in der Zukunft
als eine der mächtigsten Sohutzwehren eier MQnarchie bewährt.

Die Aufzeichnung des AugustuB liegt. unll nicht in unver­
fälschter GeBtalt, sondern mit einer unpassenden Uehersohrift unl
einem nooh unpassenderen Sohluss versehen vor. Deshalb hah61
wir mit der Mögliohkeit zu rechnen, dass im zusammenhängen­
den Text gleichfalls Abweichungen vorgekommen sind. Jedooh
wird man zu diesel' Annahme nur mit Vorsicht seine Zuflu~ht

nehmen und auch dann nicht über Vermuthungen hinausgehen
dürfen. Sicherlich sind die Worte des vergötterten Kaisers mit
pietätvoller Soheu behandelt worden und anderseits hälf es
schwer dem Gedankengang des alten Weltherrsohers auf an siinen
Winkelzügen zu folgen, die uns logisch erscheinende Anordnung
als für ihn bindend und masBgebend zu beweisen. Im AngaBicht
der Ewigkeit hat der Kaiser - daskündet die Sohrift mit hin­
reichender Deutliohkeit selbst ...,.... jedes Wort und jeden Sats sorg­
faltig erwogen. Wir stossen nirgends am Ausdruck an, mnderu
nur an der Stellung einzelner Sätze. Da hatte allerdillgs der
Zufall leiohteres Spiel. Eine Sohrift' von dieser Länge konnte
nicht in allen Einzelheiten im Kopf vollendet sein. Wmden nun
bei der Aufzeichnung Nachträge am Rande vermerkt, wie solche
in den saubersten Manusoripten selten fehlen, so war ihre Ein­
fügung an falscher Stelle keineswegs ausgesohlossen. Aber wie
gesagt sind die Fälle nicht häu:llg, dass wir an dertrtige Irr­
thümer zu glauben geneigt sind. Sie werden sämmtlich bei Be­
spreohung des Plans der von Augustus zu Grunde gehgt worden
ist, aufgeflihrt werden. Der Eintritt in die öffentliohe Laufbahn

. maoht den Anfang, der. bevorstehende Austritt den Besohluss der
Darlegung. Zwischen diesen beiden Endpunkten wird die Zeit·
folge nur in den kleinen Absohnitten, nioht im grtissen Ganzen

'. gewahrt. Nach welohen Gesiohtspunkten ist der Sto1' gegliedert?
"Der Titel in Ancyra untersoheidet res (lestae und inpensae, das Ori­
ginal steht auf zwei Stelen; dooh dies ist rein äusserlioh, von einer
Zweitheilung keine Rede. Dagegen rührt die in lateinisohen
Text wie in den beiden Uebersetzungen zn Anoyra. und Apollonia
gewahrte Eintheilung in Kapitel vom Verfasser her. Es sind

(der Zahl der römisohen Tribus entspreohend 85, worin zugleioh
die heilige Sieben enthalten ist, auf welche der mystisohe Sinn
des Kaisers das grösste Gewicht zu legen pflegte 1. Mommsen

·1 Ygl. Rh. Mus. XXVIII 550.
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sondert die Kapitel in drei Hauptabschnitte 1, o. 1-14 honores
2, C.' inpensae 3, c. 25 -35 res gestae, ohne zu ver­
sohweigen, dass zahlreiche Verstösse gegen dieses Eintheilungs'
prinoip begangen sind. loh bezweifle, dass dasselbe dem Kaiser
aussollliesslich vorgeschwebt hat. Die Inschrift am Thor des
Mausoleums sollte der Naohwelt künden was der ,Mann der dort
oben über der Stadt thronte, gewesen und gethan. Seine abgekürzte
Titulatur lautete 14 n. Ohr. Imperator Oaesar Divi filius Augustus
pontifl3<'lJ maximus consul tertium decimum imperator vicesimum
triburticia potestate iricesimum septimuri'l pater patriae (Orelli 604­
Brücke von Al'iminum). Die Oolonie Pisae nannte ihn 4. n. Chr.
Augustus patel' patriae pontif611: matlls~tmus .custos impe"i Romani
totiusque orbis terrarum praeses (Wilmanns 883 II): die beiden
letzten Titel sind nicht legal, geben aber die herrschende An­
schauung und ohne Frage die eigene Meinung des Kaisers wieder;
die drei ersten Titel sind ihm allein eigen und befassen nach
der augustischen Constitution diejenigen Auszeichnungen, welche
den Princeps von seinen Oollegen in der Magistratur untersoheiden.
Die Grabschrift eines vornehmen Römers nennt Namen und 4emtet,'
fügt sodann in der Kaiserzeit die Ruhmesthaten seiner Amts­
flihrung erläuternd hinzu. Nach dem nämlichen Schema vedährt
Augustus, indem seine officielle und officiöse Titulatur den Rahmen
der Aufzählung abgiebt.

Der erste Thei! c. 1-4 umschreibt das seit 40 v. Chr.
getlihrte praenomen iri~peratoris den Namen Oaesar sowie den
Vatersnamen iJivi filius. Der letzte Satz consuZ fueram ter deciens
cum seribebam haee ot oram .septimum et trigensimum tribuniciae
potestatis ist vielleicht irrthümlieh zu diesem statt zUm folgenden
Kapitel gezogen worden, da er einennellen Theil einleitet. Viel­
Jeiehtsteht er mit Absieht an seinem Platz, da der Verfasset
die Uebergänge zu verwischen und den einheitlichen Zusammen­
hang des Ganzen zu wahren bemüht ist. Der zweite Theil
c. 5-8 behandelt die bürgerlichen Magistraturen, aura annonae
tribunicia postestas, wobei auch die 7 Priesterthümer aufgezählt
werden, zum Schluss die censorische Thätigkeit. An die militiae
und domi eingenommene Stellung schliessen sich als drilltel'
Thei! c.9-14 ausserordentliche Ehrenbezeugungen: c. 9 vota pro
valetudine; c. 10 Gebet der SaJiel' sactosancter Charakter Wahl
zUm Oberpontifex; c. 11 Errichtung der ara Fortunae reducis
und Stiftung der AugustaUa. Hier ist die Abgrenzung der Kapitel
wieder gestört: der den feierlichen Empfang 19 v. ehr. schildernde
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Satz gehÖrt inhaltlich noch diesem Kapitel an. Es folgt c. 12
Errichtung der ara Pacis Augustae; c. 13 Schliessung des lanus­
tempels; c. 14 Erhebung des Gaius und Lucius Caesar. Scheinbar
sind in diesem Abschnitt ganz verschiedenartige Dinge an einander
gereiht; jedoch beziehen sich alle auf das was der Kaiser c. 34
seine dignitas nennt, wir· mit Divinität auszudrücken pflegen.
Dies gilt auch von der hO'lwris 'lnei eaussa erfolgten Auszeichnung
der jungen Caesaren. Er sagt nicht mit nackten Worten, dass er
als Sohn eines Gottes zum Principat berufen gewesen, lässt es
aber durchblicken., Daraus folgt als nothwendiges E~gebniss,
dassnaoh göttlichem Rathsohluss der Principat seinen Nachkommen
bestimmt sei und solches wird nach o. 14 von der gesetzlichen
Regierung anerkannt. - Nach römischer Anschauung ist jedes
Amt mit bedeutenden Kosten verbunden; der ·Geehrte hat durch
Aufwendungen. seine Erkenntliohkeit zu beweisen. Nachdem
Augusius c. 1-14 seine Aemter und Ehren dargestellt hat, fügt
er c. 15-24 die damit verbundenen Aufwendungen hinzu. Die­
selben zerfallen wiederum in drei Gruppen von denen eine jede
im Wesentliohen auf einen Theil der honores sioh bezieht. Und
zwar enthält der vierte Thei! o. 15-18 die mit dem Imperium
verbundenen Aufwendungen für die Bürgersohaft. Während die
Aufzählung der Auszeiohnungen mit dem Hinweis auf die jungen
Caesaren und die Erbliohkeit des Prinoipats absohliesst, erwähnt
Augustus zu Anfang von o. 15 das Testament seines Vaters und
führt der hauptstädtisohen Plebs die ihr vom Principat zufiiessen­
den Geldspenden eindringlioh vor An:.:;en. Der den ohronologisohen
Zusammenhang unterbrechende Satz i'l~ eolonis militum meorum
eqs. gehört, wie allgemein anerkannt wird, an den Sohluss dieses
oder den Anfang des folgenden Kapitels, welohes die der Bürger­
schaft ausserhalb Roms gemachten Zuwendungen herrechnet. Dann;
folgen c. 17 die Leistungeu aus seinem Privatvermögen für das
Aeral, o. 18 für die Getl'eideversorgung Roms. Dies letzte Kapitel
leitet zum fünften Theil c. 19-21 hinüber, der die Bauten be­
handelt und die Ergänzung zu der im zweiten geschilderten ma­
gistratischen Thätigkeit abgibt. C. 19 enthält die Neubauten c. 20
die Herstellungen in solo publico, c. 21 die Neubauten in solo privato
woran sich passend die Weihge~chenkeansoh1iessen. Ob der letzte
Satz von der Ablehnung des dargebotenen aurum eoronarium an
seinem Platze steht, kann fraglioh ersoheinen. Vielleicht bezweokte
er bei den Aufwendungen die speciell der Hauptstadt zu Gute kamen,
die Gesammtbevölkerung Italiens nicht unberücksiohtigt zu lassen.
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,Aber' wie bemerkt ist der Kaiser bemüht gewesen die Nithe
seines Gewebes zu verdeoken und so begegnen an den Ueber­
gängen Stücke über deren Einfügung sioh hin und her rathen
lässt. Der sechste Thei! entsprioht dem die geweihte Stellung
des Prlnoeps behandelnden dritten und zählt zunäohst die im
eigenen oder im Namen seiher Angehörigen veranstalteten Spiele
o. 22. 23 auf. Sodann beriohtet o. 24, dass Augustus die ge­
raubten Bildwerke den Teml1eln Asiens zurüokgegeben, in Rom
aber die ihm gewidmeten silbernen Standbilder eingeschmolzen
und daraus Weihgeschenke für ApoU gestiftet habe. Von diesem
Kapitel gilt das über den Sohluss von c. 21 Gesagte. 'Es ist ja
möglioh, dass der Kaiser seiner Frömmigkeit gegen die Götter
unter deren besonderen .Sohutz er gestellt war, hier hat Ausdruok
geben wollen. Dagegen fasst Sueton c. 52, der die Insohrift
benutzt hat, die Saohe als einen Beweis der civiZitas auf und
es ersoheint ganz angemessen wenn Augustus am Ende der langen
Liste seiner dQ'mi genossenen Ehren und gemachten Aufwendungen
daran erinnert, dass er trotz allem einfaoher Bürger geblieben
sei. - Die 9 folgenden Kapitel wenden sich' zu den res militiae
gestae, seiner Stellung zum Ausland. Sueton o. 21 sohreibt dem
Kaiser in dieser Hinsicht virtus moderatioque zu. In der That
'zerfällt der Abschnitt in zwei Theile, welche die geda.ohten Eigen­
schaften erläutern. Der siebente Theil c. 25-30 umschreibt
den Titel custos imperi Romani den ihm die Pisaner zuweisen.
In c. 25 wird die Befriedung des Mittelmeers geschildert, 0: 26
die Ausdehnung des Reiohes bis an den nördliohen und südlichen
Ocean. Der südliche Ocean wird zwar nicht mit nackten Worten
als Reiohsgrenze in Anspruch genommen; aber die Masse der
Leser konnte nach. ihrer geographischen Bildung den vielen fremd­
artigen Namen kaum einen anderen Sinn entlocken. Die Her­
stellung der Ostgrenze maoht den Inhalt von c. 27 aus. Die
Gründung. von Colomen c. 28 zur Sicherung des Reichs passt
durchaus in den Zusammenhang, insofern sie auch innerhalb Ita­
liens unter militärischen Anspioien vollzogen wird. Angemessen
wird die Rüokeroberung derverlornen Feldzeichen c. 29 ange­
reiht. Die Gewinnung der Donallgrenze o. 30 fügt sich Dicht
dem logischen Zusammenhang ein. Ob die Reihenfolge des
Originals gestört ist oder welcher Gesichtspunkt sie veranlasst
haben kann, ist nicht zu sagen. Der' ganze Theil bildet eine Er­
gänzung des ersten. Der achte Theil c. 31-33 feiert mit den
Pisanern zu reden den prafJses totius orbis terrarum, weloher dem
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Ausland gegenüber dasselbe Masshalten bewiesen bat wie der
zweite Thei! von seiner magistratisohen Thätigkeit im Frieden
I'li,bmt. Die ihrem Ende zueilende Da.rBtellung wird schwung·
voller: mit besonderem Nachdruok beginnt jedes Kapitel mit ad
me oder a me. WerthvoUer jedoch als die Weltberrschaft ist
der Besitz. der Freiheit den das römische Volk dem Kaiser ver­
dankt. Es hatte im letzten BUrgerkrieg durch seine comuratio
sich der eigenen Selbstbestimmung begeben, der Kaiser stellt die
Republik wieder hel" Dies bildet den Inhalt des neunten und
letzten Theils, welcher c. 34 den Namen AugUSt1tS, c. S5 den
Titel pater patt'iae erläutert. Ueberaus wirksam hat der Ver­
fasser sein hö'chstes Verdienst für den Schluss aufgespart und
durch Erklärung des Namens Augustus die Quintessenz seiner
Politik der Versöhnung von Imperium und Republik in kurzen
Worten ausgedrUckt. Wenn sich hieran die Verleihung des
Titels pater patriae anreiht, so war die äussere' Rechtfertigung
dieser Stellung durch den Umstand gegeben, dass derselbe den
letzten Platz in der Titulatur einnimmt. Indem dergestalt die
Darstellung mit den ersten Besl:andtheilen des NamenIl anhebt und
mit dem Oognomen endigt, 110 liegt klar zu Tage, dass die ein­
fachste Form der Grabschriften als ihr Vorbild gedient hat.

Die römische Litteratur hat kein Denkmal aufzuweisen da&
dje Grösse des Oaesarenthums mit so paokender Wuoht kündete
wie das besproohene. Solohem Eindruck haben sioh auch die
Alten nicht zu entziehen vermocht. Der Tod des Kaisers erweokte
begreiflioher Weise in den weite"ten Kreisen den Wunsoh sein
Leben im Zusammenhang zu Uberblioken. Die 13 Büoher um­
fassenden Denkwürdigkeiten desselben sohlossen mit der dauern­
den Einriohtung des Principats 27 v. Ohr. ab (Buet. 85), konnten
also den meisten I,eseru die den Freistaat nur von Hörensagen
b.nnten, unmöglioh genügen. Dagegen musste ein in den letzten
Monaten von seiner Ha.nd verfasstes Sohriftstück, welches in
grossen Zügen die reiohe Thätigkeit des Friedensfürsten ver­
herrlichte, die al1seitigste Theilnahme erregen. Dasselbe wurde
alsbald der letztwilligen Vert1igung gemäss vor dem Mausoleum
in El'Z aufgestellt und damit auch buchhändlerisohel' Verbreitung
preis gegeben. Eine Uehersohrift kann das Original an dem
Platze den wir für dasselbe beanspruchen mUsse~ (S. 484), nicht
gehabt haben. Man rühmt mit Recht die monumentale Sprache
der Römer wegen ihrer Einfachheit und Angemessenheit. Eine
Ueberschrift nach Art der anoyranisohen oder suetonischen wäre
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über dem Original am Mausoleum ebenso überflüssig gewesen
als sie unzutreffend ist; der Gedanke dass solohe von Tiberius
oder dessen Beauftragtem überhaupt hätte angebraoht werden
können, legt dem münischen Claudier einen Mangel an Geschmack
und Pietät zur Last dessen er nicht fähig war. Anders verhielt
es sich im Buohhandel: hier war ein Titel nothwendig der von
ve1'llohiedenen Firmen versohieden gewählt werden mochte. In
der von Sueton benutzten Ausgabe soheint er Divi Augusti indw
rerum a se g,starum gelautet zu haben, die Fassung der Anoyraner
ist ausführlioher. Damit hat es indessen eine besondere Bewandt­
niss. Die im Testament der Plebs und der Armee gemachten
Zuwendungen erfüllten die von den Betheiligten gehegten Er­
wartungennioht, wie sie denn auoh weit hinter dem vom Kaiser
bei Lebzeiten eingehaltenen Massstab zurückblieben. Nooh dazu
zögerte Tiberius mit der Auszahlung: in Rom wurde er öffent­
lioh von einem Possenreisser daran gemahnt (Suet. 57), den
Legionen am Rhein sah sioh Germanicus genöthigt die Summe
zu verdoppeln (Tao. A. I 36). Diese allgemeine und in gewissem
Sinne ganz bereohtigte Missstimmung muss man sich vergegen­
wärtigen um die biedere Loyalität der Galater naoh ihrem vollen
Werthe zu würdigen. Der Tod oder richtiger gesagt die HimmeP
fahrt ihres Gott-Kaisers hat die Provinzen pfliohtschuldigst zu
neuen Huldigungen an denselben veranlasst. Unter den von
Gll.latien dargebrachten ist die Wiederholung der Insohrift des
Mausoleums an den in der Provinz vorhandenen Kaisertempeln
ohne Zweifel die verständigste gewesen, nicht bloss in unserem
sondern auch im Interesse der Zeitgenossen. Die Urheberscha~t..,

der Massregel die nioht unbedeutende Kosten verursaohte, ist auf
den Provinziallandtag zurüokzuführen. Ob dazu die Erlaubniss
des regierenden Kaisers .oder des Statthalters eingeholt wurde
(vgl. Tao. I 18), llisstsioh nioht ermitteln. Aber mit Bergk das
kaiserliohe Cabinet für die Plumpheiten der anoyranisohen Fassung
verantwortlioh maohen beisst die Saohlage gründlioh verkennen.
Um dem Gerede von der Knauserei ihres Wohlthäters mit Naoh­
druok zn begegnen, haben die Galater einen Schluss hinzugefügt,
der unter Benutzung anderweitiger Naohrichten die aufgewandten
Geldsummen zusammen fasst. Die dem Osten geläufige Rechnung
naoh Denaren statt Sesterzen ferner die von Augustus gar nioht
berührte Unterstützung nothleidender Städte in den Provinzen
verrathen deutlich den provinzialen Ursprung des Zusatzes. ·Das
Nämliohe gilt von der die impensae mit den res gestae auf gleiol18
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Stufe stellenden Ueberschrift : das Latein derselben ist viel zu
fragwürdig um mit Mouimsen p. XI aus der Wendung eivemplar
subiectum sohliessen zu dürfen die Absohrift sei den Städten als
Anhang eines Schreibens aus dem Cabinet oder vom Legaten zu­
gegangen. Mommsen führt nämlich auS subicet'c wel'de stehend
von einem Brief oder Erlass beigefügten Sohriftstüoken gebraucht
und meint die Ancyraner hätten unpassender Weise dies Verbum
aus dem Brief des Statthalters herübergenommen , während sie
den Brief selbst unterdrüokten. Mit' besserem Rechte wird
man annehmen dürfen das Verbum sei in der Bedeutuug von
oculis subicere gebrauoht und hat dabei den Vortheil einen römischen
Beamten von dem gesohmacklosen Ausdruck 1'es gestae incisae zu

'-entlasten. Ueber den Weg, auf welchem die Galater sich in den
Besitz ihrer Abschrift gesetzt haben, ist des Rathens und Be-

l liehens kein Ende. Was aber die griechische Uebersetzung be­
trifft, so stammt sie sicher nicht aus Rom, sondern aus Asien
und ist 'wahrscheinlich auf Betrieb des Provinziallandtags ange­
fertigt worden. Kaibel (bei Mommsen p, 197) schliesst aus der
Spl'ache der Uebersetzer sei eher ein Römer als ein Grieche
gewesen: mit dieser Alternative ist nichts gedient, weil hier
Leute in Frage kommen, deren Muttersprache weder Latein nooh
Griechisoh war. Dem Uebersetzer sind die bekanntesten Localitäten
Roms nicht geläufig: weder Ponte Molle c. 20 noch Mars Ultor
o. ·21 nooh die Ouria IuHa c. 34. Dagegen gibt er sich ais
Asiaten zu erkennen, wenn er c. 26 die germanisohen Oharydes
mit den sagenhaften XO:AUßE4j; des Ostens vertauscht, oder c. 24
provincia Asia einfaoh durch f1 'Aalcx ausdrückt. Wir können nicht
beweisen, dass die Galater ihre Abschrift auf dem Wege des
Buchhandels besohafft, noch die von ihnen angefertigte Ueber­
setzung demselben überlassen haben. Auoh, die an den Anfang
der Aufzeichnung anklingenden Worte des Velleius II 61 können
recht wohl aus der Lecture der Erztafeln am Mausoleum. dem

'10yalen Krieger im Gedächtnis8 haften geblieben sein. Aber von
einem Schriftsteller wissen wir bestimmt, dass er die Grabschl'ift
des AuguBtus in seiner Bücherei gehabt habe; von Sueton.

Die Geschichtschreibung der Römer hat lange uach dem
Untergang des Freistaats die Bahn eingehalten, welohe der Ober­
pontifex in alten Tagen ihr vorgezeichnet hatte. Die weitsohich­
tigen Annalen des Livius werden durch Aufidius Bassus, sodann
durch Plinius fortgesetzt. Tacitus ordnet alle Rüoksichten des
inneren ZusammenlIangs der annalistischen Form unter, indem er
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seine Historien mit dem Kalenderdatum des 1. Jannar 69 beginnt.
Noch schreiben die Griechen Dio Cassins und Ammian
römische Geschichte im Ansohluss an die J ahrbüllher der Republik.
Aber mit der fortschreitenden Ausbildung der Monarchie schwindet
der politisllhe Binn und das Verständniss der Vergangenheit.
Dürftige Abrisse genügen um den historischen Bildungsstoff aus
deI' Epoohe des Freistaats zu übermitteln; selbst ein Tacitus
verräth auf diesem Gebiet reoht sohwaohe Kenntnisse. Unmerk­
lioh wandelt sioh den Zeitgenossen der Begriff der Geschichte
des römisohen Volks in den einer Gesohichte der römisohen
Kaiser um. Damit entsteht eine neue Art der Darstellung: die
Annalen der Republik werden ersetzt durch die Biogl'aphien
der Historia Augusta. Die neue Richtung trägt den wh'klichen
Verhältnissen Rechnung, indem sie alles um die Person des
Imperators sieh drehen lässt. Aber sie verkümmert zugleich am
Inhalt, da sie weder Stadtgesohiohte was die Annalen ursprüng­
lioh gewesen, noch Reiohsgesllhichte was die Annalen später ge­
worden waren, sondern persönliohe Gesohiohte der Kaiser gibt.
Sie sinkt im Lauf der Zeiten auf eine so tiefe Stufe herab, dass als
ihre wiohtigste Aufgabe .ersoheint zu beriohten wie viel Hemden'
und Röoke ein Caesar oder Augustus besessen, wie seine Sklaven
geheissen, was er zum Frühstück versohluugen und ähnliches be­
diente!lhaftes Geträtsohe. Freilich begegnen auoh wiohtige wissens­
würdige Naohriohten: allein ihre Verwerthung wird duroh den
Uebelstand ersohwert, dass in der Regel jede Zeitbestimmung
fehlt. Das Verständniss der Begebenheiten hängt davon ab, dass
sie einem festen Zusammenhang eingereiht, in der gesohlossenen
Kette von Ursaohe und Wirkung am gehörigen Ort als Glieder
eingefügt werden. Die gesohiohtliohe Welt ist voller Bewegung,
in der Historia Augusta spiegelt sie sich als eine ruhende ab.
Man sollte meinen die Gesohichte eines Mannes müsse in fort­
laufender Folge von der Geburt bis zum Tode wie das Leben
sioh natürlich abwiokelt, erzählt werden. Die Kaiserbiographen
llohlagen ein anderes Verfahren ein: von den Endpunkten abge·
sehen, fassen sie den Hauptinhalt des Lebens, die Regententhätig­
keU als ein Ganzes ohne jede zeitliche Rüoksicht zusammen und
gliedern diesen Stoff naoh äusseren zum Thei! sehr willkürlioh
gewählten Rubriken. Sie wollen Charaktere schildern und einer
Gesellsohaft, in weloher Glanz und Vergessenheit, Armuth und
Reiohthum, Leben und Tod vom Willen und der Laune eines
Einzelnen abhing, moohte eine solohe Behandlung der Vergangen-
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heit besser munden als die einförmige Erzählung der Tha.ten und
Leiden des römischen Volkes. Die Historia Augusta ist der
litterarischeAusdruok der zur Herrsohaft gelangten Despotie
und der sie begleitenden Verknöcherung der Geister. Daneben
bildet sie für grosse Abschnitte des ersten, zweiten, dritten Jahr­
hunderts die wichtigste Fundgrube unseres Wissens von der
Geschiohte des Reiches. In der einen wie der anderen Hinsicht
lohnt es sich bei der Frage zu verweilen, wo das Muster der
ganzen Gattung zu suchen, aus welohen Anfangen sie hervorge­
gangen sei.

Die römische Litt61'atur ist seit dem älteren Cato reich an
biographisohen Elementen; die hervorragenden Staatsmänner und
Feldherren behandeln ihre öffentliohe Thätigkeit in besonderen
Schriften. Dann verfasst Cornelius Nepos ein grosses biographisohes
Sammelwerk. Nirgends jedooh soweit unsere Kunde reicht, wird
die einfaohe Erzählung verlassen. Nachdem endlich 68 n. Chr.
der Gedanke einer Erneuerung der Republik für immer begraben
worden war, bereitet sich eine Wendung vor. Plutaroh ist der
erste gewesen, weloher aus den Annalen alle die Caesaren be­
treffenden persönlichen Momente heraushob und die ä.lteste von
Augllstus bis VitelIills reichendp. Reihe von I{aiserbiographien
sohrieb. Sein Verhältniss zu den Quellen giebt er selbst Gl1lba
2, 2 an: Ta IlEV oov Ka9' €KaO'TaTwv YEVOJ.1EVWV &TraTIE~~€lV

UKPIßWc; T~c; TrpalJ.1a.TIKnc; 10'Top{a.c; EO'Tiv, oO'a. b' aEla. AOYOU
ioic; TWV KalO'upwv t€PlOlc; Kai TIU9EO'I O'UJ.1TrETITWKEV, oub' €J.1oi
TIPOO"~KEI TIa.pe~e€iv. In der That erweisen sich die beiden er­
haltenen Biographien des Galba und Otho als blosser Auszug
aus einem grösseren Gesohichtswerk, der die Ereignisse der J.
68. 69 insofern sie auf die Person der Caesaren unmittelbar
Bezug hatten, zusammen fasste. In den vergleichenden Lebens­
beschreibungen der Grieohen und Römer ist Plutarch seinem
Ideal wirkliche Lebensbilder zu liefern viel näher gekommen:
indessen herrscht auch hier die Erzählung durchaus vor. Un­
merklich werden die Fesseln gelockert, in welche die annalistische
Form den Schl'iftsteller schlug: derselbe Tacitus, weloher dem
Herkommen getreu seine Historien mit Neujahr begonnen hatte,
scheut sich nicht die Annalen mit dem Tode des Augustus zu
eröffnen, Bald darauf wird von einem Mitglied d.es kaiser­
lichen Hofgesindes dem bedeutendsten Gelehrten seiner Zeit die

l·Historia Augusta geschaffen. Die 120 n. Chr. erschienenen ae vita
OaesaJ'um Mbri octo des Sueton haben bis auf Einhard herunter
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zahllose Verehrer und Nachahmer gefunden. Die Anordnung,
welche a11 diesen Büohern zu Grunde gelegt wnrde, weicht in
vielen Einzelheiten von einander ab, wie die Versohiedenartig­
keit des behandelten Gegenstandes es mit sich brachte. Aber
in dem einen Punkte herrscht völlige Uebereinstimmung, dass
die fortlaufende Erzählung aufgegeben, die zeitliche Anordnung
durClll die schematische verdrängt ist. Wie ist man auf solchen
Gedanken verfallen? Ohne Zweifel hat die Leere des öffentlichen
Lebens denselben bef6rdert; immerhin würde ein feinerer Beob­
achter die Charaktere an den Ereignissen sich haben entwickeln
lassen, austatt sie von vornherein als fertig und abgesehlossen
zu betrachten. Ohne Zweifel war ein Gelehrter von der anti­
quarischen Richtung Suetons besonders geneigt die Lesefrüchte
seines ausgedehnten Fleisses nach sachliehen Gesichtspunkten
zusammen zu stellen; jedoch hat auch er eines Vorbilds bedurft.
Das Leben Caesars, welohes die Reihe der Kaiserbiographien er­
öffnet, ist mit geringen Abweichungen ehronologisch gehaUen.
Die Erzählung ist o. 44 bis zum Tode geführt: taUa agentem
atque rneditantem 'lnOrs praevenit. de qua prius quam dicam, ca
quae ad formam ct habitum ct c~tltum et mores neo minus quae (Jd
civilia et beUica eius studia pertineant, non alienu'm orit summatim
ea;ponere. Auf di!l Charakteristik o. 45-75 folgt als Sehluss­
thei! e.. 76-89 die Schilderung des Todes. Ganz anders ist das
Leben des Augustus aufgebaut. Die Einleitung o. 1-8 enthält
einen Gesammtüberblick, in welchem Herkunft und Jugend genali,
die politisohe Thätigkeit mit wenig Worten angegeben wird. Als
erster Haupttheil o. 9-60 folgt das öffentliche Leben. . Gleioh
zu Anfang bezeiohnet Sueton seine Darstellungsart als neu und
von der gewöhnliehen abweichend: proposita vitae eius velut
summa partes singillatim neque per tempora sed per species ca;se­
quar quo distinctius demonstrari cognoscique possint. In derselben
Weise "braucht Frontin in der Vouede seiner Kriegskuust speaies
als Unterabtheilung von genus. Sueton muss eine Absohrift der
Aufzeichnung am Mausoleum vor sich gehabt haben; denn er
entnimmt ihr nicht nur viele Einzelheiten, sondern vor allem
den Plan, der zwar hie und da verändert, aber im Grossen und
Ganzen festgehalten erscheint. Die vom Verfasser beabsiohtigte!!,
Absehnitte sind ohne weiteres kenntlich, da das betreffende
Stichwort am Eingang henorgehoben wird. Der erste Absehnitt
belk~ oivilia c. 9-19 entspricht dem ersten Theil des Augustus.
Der zweite Absehnitt e..vterna bella o. 20-25 ist aus dem ersten

Rhein. Mus. f. Philol. N. F. XLI. 32
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siebenten und achten Theil zusammen gesetzt, wobei auch aus
dem dritten die Schliessung des Ianustempels herangezogen wird.
Die Wendung c. 21 nec ulli genti sine it'8tis ct neeessariis camis
bellum intu,lit stammt wörtlich aus dem :Monumentum o. 26 nuUi genti
bello per initwiam inla,to. Der dritte Abschnitt magistratus atque
hnnm'es c. 26-28 entspricht dem zweiten Theil des Augustus.
Der vierte und Utngste Absohnitt enthält die administratio ttf'bis
c, 28-45. Beginnend mit elen Bauten, dem fünften Theil· des
Augustus geht er über auf die priesterliche und magistratische
Thätigkeit, das Verhältniss zu den drei Ständen, um c. 4J. 42
mit der libet'aUtas dem vierten und c. den spectaeula
dem sechsten Theil des Augustus zu schliesBen. Wörtliche An·
klänge begegnen hltufig: man vergleiche Buet. c. 29 Ang. c. 19.
21, o. 20. 21; Suet. 30 Aug. 20; Buet. 32 e:cetnpli Aug, 8;
Suet. 41 Aug. 15. 18; endlioh oitirt Bueton 43 ausdrücklich
Augustus 22 und entnimmt die Wendung cavato 801,0 in qua
nt(lYl,C Oaesarum nemm est aus Augustus 23. :Mit den Worten
ad hunc modum urbe u1'banisque rebm administratis geht die
Darstellung :m Italien den Provinzen und Königreiehen über.
Dieser fünfte .Abschnitt c. 46-50 ist im Vergleieh zum vorher­
gehenden sel11' kurz gehalten und berührt sich mfr zu Anfang
mit dem Monmnentum c. 28, das sonst keinen Anhalt zu weiteren
AllsfUhrungen darbot. Der sechste Abschnitt o. 51-56 bellandelt
seine elementia civiUtasque. .Benutzt ist das Monumentum o. 24
im c, 52. Die Wendung pt·o quibus meritis quantope1'e dilectm
sit, welche aus dem Monumentnm c. 34 quo IJro merito meo
entlehnt ist, leitet hinüber zu dem den pater patriae feiern­
den Schlussabschnitt c. 57-60, der dem letzten Theil des Au·
gustus entspricht. Nunmehr folgt der zweite Haupttheil das
Privatleben c. 61-96: quoniam qualis in imperis ac magist1'aMhu,s
1'egendaque per ol'bem terrru'um paoe beUoqm re publica fuerit,
ea:posui, f'cferfJJln nutte intef'wrem ac familiaretn eim vitam quilJm·
que moribus cttque fortuna domi et inter suas egerit a iuventa
mque ad sztpremt,m vitae diem. Und zwar wird c. 61-67 das
Verhältniss zu den Angehörigen Freunden und Freigelassenen
dargestellt, c. 68-71 seine Schwächen,. c. 72-78 Lebensweise,
o. 79-83 körperliche Constitution, c. 84-89 litterarische Be­
schäftiguug, c. 90-93 Stellung zur Religion, c. 94-96 Wunder'
zeichen seiner Geburt und seines Lebens, Endlich der Sohluss
c. 97-101 schildert den Tod.

Unter aUen Lebensbeschreibungen der Historia Augusta ist



Die litterarische Bedeutung des Monumentum Ancyra.num. 499

keine mit solcher Klarheit dillponirt, nirgends der Plan so streng
durohgefÜhrt als. in der eben besproohenen. Sie hat d~shalb

a.ueh der ga:nzen Ga.ttung als Vorbild gedient. Es liegt nioht in
meiner Absioht länger dabei zu verweilen wie Sueton und seine
Naohfolger das hier zum ersten Mal aufgestellte Prinoip weiter
verfolgt haben. So angemessen die sohematisohe Behandlung'
für' aas häusliohe Leben erscheinen mochte, so wenig vertrug
sie sich im Sinne (les Alterthums mit dem öffentlichen Leben.
Dass Sueton sie auf letzteres in gleio]ler Weise anwandte, hat
die Grabsohrift des Augustus bewirkt.

Bonn. H. Nissen.
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